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Sehr geehrte Mandantin, 

sehr geehrter Mandant, 

die Bundesregierung plant im Rahmen des Wachs-

tumschancengesetzes, die Sonderregelung zur pri-

vaten Nutzung von Elektrofahrzeugen zu ändern. Wir 

stellen Ihnen das Vorhaben vor. Darüber hinaus be-

leuchten wir, wie es um die Zukunft der Steuerklas-

senkombination III/V steht. Der Steuertipp geht der 

Frage nach, wann die 50-€-Freigrenze auf Unfallver-

sicherungen anwendbar ist. 

 

GESETZGEBUNG  

Verbesserung bei der Firmenwagenbesteuerung 

ab 2024 geplant 

 

Die Bundesregierung plant über die bereits vorgestell-

ten Rechtsänderungen (vgl. Ausgabe 09/23) im Rah-

men des Wachstumschancengesetzes hinaus weite-

re Verbesserungen bei der Firmenwagenbesteuerung. 

Dabei geht es ausweislich des Regierungsentwurfs um 

Folgendes: 

Bei der Privatnutzung eines Firmenwagens in Form ei-

nes reinen Elektrofahrzeugs wird für die Bemessung 

des geldwerten Vorteils nur ein Viertel des Bruttolis-

tenpreises für die in den geldwerten Vorteil eingehen-

de Abschreibung angesetzt. Bei Anwendung der Fahr-

tenbuchregelung wird nur ein Viertel der Anschaf-

fungskosten angesetzt. Diese Regelung gilt nach gel-

tendem Recht jedoch nur, wenn der Bruttolistenpreis 

des Fahrzeugs nicht mehr als 60.000 € beträgt. Die 

Bundesregierung will die Nachfrage steigern, eine 

nachhaltige Mobilität fördern und die gestiegenen An-

schaffungskosten solcher Fahrzeuge praxisgerecht 

abbilden. Daher soll der bestehende Höchstbetrag für 

die ermäßigte Besteuerung des geldwerten Vorteils 

bei erstmaliger Überlassung des Firmenwagens nach 

dem 31.12.2023 von 60.000 € auf 80.000 € angeho-

ben werden. 

 

STEUERKLASSENWAHL  

Die Zukunft der Steuerklassenkombination III/V ist 

ungewiss 

 

Für das Lohnsteuerabzugsverfahren wählen viele 

Ehegatten/Lebenspartner die Steuerklassenkombina-

tion III, für den, der besser, und V, für den, der weniger 

verdient. Diese Kombination führt bei einem Lohnver-

hältnis von 60:40 zum höchsten monatlichen Fami-

liennettoeinkommen, wobei sich allerdings bei der Ein-

kommensteuerveranlagung eine Steuernachzahlung 

ergeben kann. 

In der Praxis herrscht Unsicherheit, ob die Steuerklas-

senkombination III/V auch zukünftig beibehalten wird. 

Diese Zweifel beruhen auf einer Aussage der Regie-

rungsparteien im Koalitionsvertrag, wo es heißt: „Im 

Zuge einer verbesserten digitalen Interaktion zwischen 

Steuerpflichtigen und Finanzverwaltung werden wir die 

Kombination aus den Steuerklassen III und V in das 

Faktorverfahren der Steuerklasse IV überführen, das 

dann einfach und unbürokratisch anwendbar ist und 

mehr Fairness schafft.“ Derzeit gibt es jedoch weder 

einen Gesetzentwurf noch einen Zeitplan für die beab-

sichtigte Umsetzung. 
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BÜROMÖBEL  

Wenn der Arbeitgeber mit Deskbikes für Bewegung 

am Arbeitsplatz sorgt 

 

Um dem allgemeinen Bewegungsmangel entgegen-

zuwirken und die Bewegung am Arbeitsplatz zu för-

dern, stellen Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern ver-

mehrt „Deskbikes“ (Schreibtischfahrräder) zur Verfü-

gung. Da Deskbikes im Regelfall den herkömmlichen 

Schreibtischstuhl ersetzen, dient diese Maßnahme des 

Arbeitgebers letztlich der Arbeitsplatzausstattung. Als 

Leistung im ganz überwiegenden eigenbetrieblichen 

Interesse des Arbeitgebers ist sie daher nicht lohn-

steuer- und damit erfreulicherweise auch nicht bei-

tragspflichtig in der Sozialversicherung. 

 

KORREKTUR  

Rückforderung bei zu Unrecht ausgezahlter Ener-

giepreispauschale 

 

Viele Arbeitnehmer haben im Jahr 2022 von ihrem Ar-

beitgeber einmalig eine als Arbeitslohn versteuerte 

Energiepreispauschale (EPP) in Höhe von 300 € erhal-

ten. Sollte der Arbeitgeber im Nachhinein feststellen, 

dass er dem Arbeitnehmer die EPP zu Unrecht aus-

gezahlt hat, gilt Folgendes: Er muss - auch nach Aus-

stellung der Lohnsteuerbescheinigung für das Kalen-

derjahr 2022 - die zu Unrecht vorgenommene Auszah-

lung der EPP korrigieren. 

Wegen der unberechtigten Auszahlung an den Arbeit-

nehmer handelt es sich nicht um eine EPP. Daher hat 

der Arbeitgeber den bisher als EPP in seiner Lohn-

steuer-Anmeldung angegebenen Erstattungsbetrag 

von 300 € zu berichtigen und an das Finanzamt zu-

rückzuzahlen. Eine Änderung der Lohnsteuerbeschei-

nigung des Arbeitnehmers ist vom Arbeitgeber nicht 

vorzunehmen. Der Arbeitgeber soll dem Arbeitnehmer 

aber bestätigen, dass er die EPP vom Arbeitnehmer 

zurückgefordert und zurückerhalten hat. 

Hat der Arbeitgeber die zu Unrecht von ihm ausge-

zahlte EPP nach Ausstellung der Lohnsteuerbeschei-

nigung vom Arbeitnehmer zurückerhalten, gilt Folgen-

des: Der vom Arbeitgeber für 2022 bescheinigte Ar-

beitslohn wird bei der Einkommensteuerveranlagung 

um die vom Arbeitnehmer zurückgezahlte EPP gemin-

dert. Die Rückzahlung hat der Arbeitnehmer gegen-

über seinem Wohnsitzfinanzamt glaubhaft zu machen. 

Dies geschieht insbesondere durch Vorlage einer ent-

sprechenden Arbeitgeberbestätigung. 

Unabhängig vom Zeitpunkt der Rückzahlung wird der 

Arbeitslohn bei Durchführung der Einkommensteuer-

veranlagung des Arbeitnehmers für 2022 um 300 € 

gemindert, weil die ursprüngliche Lohnversteuerung 

2022 stattgefunden hat. 

Hat ein Arbeitnehmer im Jahr 2022 ausschließlich 

pauschal besteuerten Arbeitslohn aus einer geringfü-

gigen Beschäftigung erzielt, gehört die vom Arbeit-

geber ausgezahlte EPP von 300 € nicht zum steuer-

pflichtigen Arbeitslohn. In diesem Fall führt eine Rück-

forderung der EPP durch den Arbeitgeber nicht zu ei-

ner Minderung des Arbeitslohns. 

Ist der Arbeitnehmer trotz der Rückforderung der aus-

gezahlten EPP durch den Arbeitgeber der Ansicht, 

dass ihm die EPP zusteht, wird dies vom Finanzamt 

bei Durchführung der Einkommensteuerveranlagung 

2022 geprüft. 

 

HONORARE  

Nachträgliche Bescheidkorrektur nach Doppelver-

steuerung möglich 

 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat sich mit den Einnah-

men eines angestellten Chefarztes aus der Erbringung 

wahlärztlicher Leistungen befasst. Im Streitfall waren 

diese Einnahmen irrtümlich sowohl bei den Lohnein-

künften als auch bei den Einkünften aus selbständiger 

Arbeit erklärt worden. Weder der Chefarzt noch sein 

Steuerberater hatten erkannt, dass diese Einnahmen 

bereits dem Lohnsteuerabzug unterlegen hatten. In 

diesem Fall liegt laut BFH kein „grobes Verschulden“ 

an der Doppelerfassung vor. 

Dass der Chefarzt die Lohnsteuerbescheinigungen 

und die monatlichen Gehaltsabrechnungen nicht im 

Hinblick auf eine falsche Erfassung seiner Honorare 

abgeglichen hatte, war ihm nicht als grob schuldhaft 

vorzuwerfen. Für die doppelte Erfassung war auch 

keine unzureichende „Prüfung der steuerlichen 

Rechtslage“ durch den Steuerberater maßgebend. 

Entscheidend war vielmehr die fehlende Erkennbarkeit 

der Zusammensetzung des Bruttoarbeitslohns. Diese 

beruhte darauf, dass dem Berater bei der Anfertigung 

der Steuererklärung weder der Dienstvertrag noch die 

monatlichen Gehaltsabrechnungen des Chefarztes 

vorgelegen hatten. Die erfreuliche Konsequenz war, 

dass die doppelte Erfassung der Einnahmen berich-

tigt werden konnte. 

 

UNTERKUNFTSBEWERTUNG  

Sozialversicherungsentgeltverordnung gilt auch 

für die Lohnsteuer 

 

Für die Bewertung einer als Sachbezug zur Verfügung 

gestellten Wohnung ist der ortsübliche Mietwert maß-

gebend. Als ortsüblicher Mietwert ist die Miete anzu-

setzen, die für eine nach Baujahr, Art, Größe, Ausstat-

tung, Beschaffenheit und Lage vergleichbare Woh-

nung üblich ist (Vergleichsmiete). Eine Wohnung ist 

eine in sich geschlossene Einheit von Räumen, in de-

nen ein selbständiger Haushalt geführt werden kann. 

Danach stellt zum Beispiel ein Einzimmerappartement 

mit Küchenzeile und WC als Nebenraum eine Woh-

nung dar. Dagegen ist ein Wohnraum bei Mitbenut-

zung von Bad, Toilette und Küche eine Unterkunft. Der 

Wert einer als Sachbezug zur Verfügung gestellten 



 
 
Unterkunft beträgt nach der Sozialversicherungsent-

geltverordnung für 2023 grundsätzlich monatlich 

265 €. Ist es nach Lage des Einzelfalls unbillig, den 

Wert einer Unterkunft mit 265 € anzusetzen, kann die 

Unterkunft stattdessen auch mit dem niedrigeren orts-

üblichen Mietpreis bewertet werden. 

Das Finanzgericht Münster lässt aus Billigkeitsgrün-

den für lohnsteuerliche Zwecke auch eine Bewertung 

mit den in der Sozialversicherungsentgeltverordnung 

ebenfalls geregelten Quadratmeterpreisen zu. Diese 

betragen für 2023 je qm 4,66 € monatlich, bei einfa-

cher Ausstattung (ohne Sammelheizung oder ohne 

Bad oder Dusche) je qm 3,81 € monatlich. 

 

ABFINDUNG  

Auf eine tarifermäßigte Besteuerung besteht kein 

genereller Rechtsanspruch 

 

Eine Entlassungsabfindung kann nach der Fünftelre-

gelung ermäßigt besteuert werden, wenn eine „Zu-

sammenballung von Einkünften“ vorliegt. Diese Vo-

raussetzung ist erfüllt, wenn 

 die Abfindung insgesamt in einem Kalenderjahr zu-

fließt und 

 die gezahlte Entschädigung - gegebenenfalls unter 

Berücksichtigung weiterer Einkünfte - höher ist als 

der Betrag, den der Arbeitnehmer in diesem Ka-

lenderjahr bei Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses 

ohnehin erhalten hätte. 

In einem vom Finanzgericht Niedersachsen (FG) ent-

schiedenen Streitfall wurde das Arbeitsverhältnis mit 

Ablauf des Monats Januar beendet. Der Arbeitnehme-

rin wurde ein laufendes Monatsgehalt für Januar und 

eine Abfindung von neun Monatsgehältern ausgezahlt. 

Daneben erhielt sie für zwei Wochen Arbeitslosengeld.  

 

Das Finanzamt besteuerte die Abfindungszahlung oh-

ne Anwendung der Fünftelregelung, da im Streitfall 

keine Zusammenballung von Einkünften vorgele-

gen habe. Hiergegen klagte die Arbeitnehmerin, die 

die Besteuerung der Abfindung zum allgemeinen 

Steuersatz in ihrem Fall als verfassungswidrig ansah. 

Das FG hat jedoch unter Bezugnahme auf die ständi-

ge Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs sowie eine 

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus 

dem Jahr 1985 dem Finanzamt recht gegeben. 

 

LOHNSTEUER  

Keine Pauschalierung mit 2 % bei Alleingesell-

schafter-Geschäftsführer 

 

Voraussetzung für eine 2%ige Pauschalversteuerung 

ist unter anderem das Vorliegen von Arbeitsentgelt 

aus geringfügigen Beschäftigungen und das Bestehen 

einer sozialversicherungsrechtlichen Beschäftigung. 

Beschäftigung ist die nichtselbständige Arbeit, insbe-

sondere in einem Arbeitsverhältnis. Ein Geschäfts-

führer, der zugleich alleiniger Gesellschafter ist, er-

füllt diese sozialversicherungsrechtlichen Vorausset-

zungen grundsätzlich nicht. Damit kommt für ihn die 

günstige Pauschalbesteuerung mit 2 % nach Auffas-

sung des Bundesfinanzhofs (BFH) nicht in Betracht. 

Angesichts der eindeutigen Rechtslage verwundert es, 

dass es der Fall überhaupt bis zum BFH „geschafft“ 

hat. 

 

WERBUNGSKOSTEN  

Umzugskosten sind bei Verbesserung der Arbeits-

bedingungen abziehbar 

 

Umzugskosten sind laut Finanzgericht Hamburg (FG) 

beruflich veranlasst, wenn der Umzug zu einer wesent-

lichen Verbesserung der Arbeitsbedingungen führt. 

Davon geht das FG aus, wenn der Umzug erfolgt, um 

für jeden Ehegatten in derneuen Wohnung ein Ar-

beitszimmer einzurichten, damit beide im Homeoffice 

ungestört ihrer jeweiligen Tätigkeit nachgehen können. 

Im Streitfall hatte den Klägern, einem Ehepaar, vor 

dem Umzug abwechselnd der Esstisch als Schreib-

tisch gedient. Da beide vier Tage wöchentlich (pande-

miebedingt) im Homeoffice arbeiteten, lag das Erfor-

dernis getrennter Arbeitsräumlichkeiten auf der Hand. 

Das Finanzamt hatte allerdings bemängelt, dass sich 

der Fahrtweg für beide Kläger durch den Umzug nicht 

verändert habe. Zudem sei zum Zeitpunkt des Wohn-

sitzwechsels nicht absehbar gewesen, wie lange Pan-

demie und Homeoffice-Verpflichtung dauern würden, 

so dass private Erwägungen den Umzug dominiert ha-

ben müssten. 

Hinweis: Das Finanzamt hat gegen die sachgerechte 

Entscheidung des FG Revision beim Bundesfinanzhof 

eingelegt. 

DOPPELTE HAUSHALTSFÜHRUNG  

Ausgaben für separat angemietete Stellplätze sind 

abziehbar 

 

Bei einer doppelten Haushaltsführung im Inland sind 

die dem Arbeitnehmer tatsächlich entstandenen Un-

terkunftskosten als Werbungskosten abziehbar. Aner-

kannt werden nachgewiesene Unterkunftskosten bis 

zu 1.000 € im Monat. Dieser Höchstbetrag umfasst 

sämtliche Aufwendungen, die der Arbeitnehmer selbst 

trägt. Dazu gehören Miete, Betriebskosten, Kosten der 

laufenden Reinigung und Pflege der Zweitwohnung 

oder -unterkunft, Zweitwohnungsteuer, Rundfunkbei-

träge sowie Aufwendungen für Sondernutzung (z.B. 

Garten). Nach Auffassung der Finanzverwaltung unter-

liegen auch Miet- oder Pachtgebühren für Kfz-

Stellplätze der Abzugsbeschränkung auf 1.000 € 

monatlich. 

Das sehen das Finanzgericht (FG) Niedersachsen und 

das FG Mecklenburg-Vorpommern (vgl. Ausgabe 



Mandanten-Information für das Personalbüro 10/23, Seite 4 

 
06/23) jedoch anders. Ihnen zufolge sind die Kosten 

eines separat angemieteten Stellplatzes keine Unter-

kunftskosten. Während das FG Mecklenburg-

Vorpommern eine andere Beurteilung für denkbar hält, 

wenn im Einzelfall Wohnung und Stellplatz nur zu-

sammen angemietet werden konnten, hält das FG 

Niedersachsen einen separaten (zusätzlichen) Wer-

bungskostenabzug ohne „Wenn und Aber“ für zuläs-

sig. 

Hinweis: Für eine endgültige Klärung dieser Rechts-

frage wird nun der Bundesfinanzhof sorgen, da gegen 

die Entscheidung des FG Niedersachsen Revision 

eingelegt wurde. 

 

STEUERTIPP  

Wann die 50-€-Freigrenze auf Unfallversicherungen 

anwendbar ist 

 

Beiträge des Arbeitgebers zu einer freiwilligen Unfall-

versicherung seiner Arbeitnehmer führen zum Zah-

lungszeitpunkt zu Arbeitslohn, wenn der Arbeitnehmer 

selbst den Versicherungsanspruch unmittelbar gegen-

über dem Versicherungsunternehmen geltend machen 

kann. Unsicherheit besteht hinsichtlich der Frage, in 

welchen Fällen die monatliche 50-€-Freigrenze für 

Sachbezüge in Anspruch genommen werden kann. 

Die Finanzverwaltung vertritt hierzu die Auffassung, 

dass die 50-€-Freigrenze nicht greift, wenn es sich um 

pauschalierungsfähige Beiträge zu einer Gruppenun-

fallversicherung handelt. Auf die tatsächliche Pau-

schalbesteuerung der steuerpflichtigen Beiträge mit 

20 % kommt es dabei nicht an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiel: Arbeitgeber A schließt für seine Arbeitneh-

mer eine Gruppenunfallversicherung ab. Der steuer-

pflichtige Beitragsanteil je Arbeitnehmer beträgt nach 

der Aufteilung der Gesamtprämie nach Köpfen 45 € 

monatlich. Die Arbeitnehmer erhalten von A keine wei-

teren Sachbezüge. 

Die Anwendung der monatlichen 50-€-Freigrenze für 

Sachbezüge ist ausgeschlossen, da es sich um mit 

20 % pauschalierungsfähige Beiträge zu einer Grup-

penunfallversicherung handelt. Unerheblich ist, ob der 

Arbeitgeber in diesem Fall tatsächlich eine Pauschal-

besteuerung der Beitragszahlungen vornimmt. 

Anders ist es erfreulicherweise jedoch bei einer Ein-

zelunfallversicherung, bei der eine Lohnsteuerpau-

schalierung nicht möglich ist. 

Beispiel: Arbeitgeber B schließt für seinen Arbeitneh-

mer C eine Einzelunfallversicherung ab. Die Beiträge 

zu dieser Versicherung betragen 35 € monatlich. C er-

hält von B keine weiteren Sachbezüge. 

Die Beiträge können aufgrund der Anwendbarkeit der 

monatlichen 50-€-Freigrenze für Sachbezüge (in Form 

der Verschaffung von Versicherungsschutz) steuer- 

und sozialversicherungsfrei belassen werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Team der AWI TREUHAN 

I M P R E S S U M  
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